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Oberer Mühlenholzweg  
Vollsperrung der Unterführung für Arbeiten der Stadtent-
wässerung und an der B 3 Ortsumgehung Hemmingen 
 

 

 

Hannover: Im Zuge des Neubaus der B 3 Ortsumgehung Hemmingen wird der Regenwasser-

kanal im Fahrbahnbereich des Oberen Mühlenholzweges erneuert. Die Arbeiten werden am 

14.09.2015 einsetzen, ca. drei Wochen beanspruchen und gehen mit einer Vollsperrung im 

Bereich der Bundesstraßenunterquerung einher.  

Die Vollsperrung wird aller Voraussicht nach bis Ende 2016 aufrechterhalten, da im unmittelba-

ren Anschluss an die Arbeiten der Stadtentwässerung bereits Arbeiten zum Ersatzneubau des 

örtlichen Brückenbauwerkes aufgenommen werden. 

 

Aufgrund des Umstandes, dass das Brückenbauwerk am Unteren Mühlenholzweg auf eine 

Durchfahrtshöhe von 2,30 m begrenzt ist, wird für Rettungs-, Versorgungs-, Lieferfahrzeuge 

und Anlieger des Mühlenholzweges eine Umleitung eingerichtet.  

Bestandteil der Umleitung ist eine provisorische Anbindung des Mühlenholzweges an die 

Frankfurter Allee. Die Zufahrt zum Mühlenholzweg wird dabei aus Gründen der Verkehrssicher-

heit nur aus der Fahrtrichtung Hannover möglich sein. Die Auffahrt vom Mühlenholzweg auf die 

Frankfurter Allee ist ebenso reglementiert und führt abbiegende Verkehre zwangsweise Rich-

tung Landwehrkreisel. 

 

Mit Verkehrsbehinderungen ist zu rechnen, die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr 

bittet alle Verkehrsteilnehmer um Verständnis. 
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